
FEHLER VON AUSFÜHRUNGSPLÄNEN

Zum Fall
Die Klägerin errichtet an ihrem Haus einen Anbau mit begehbaren Flachdach. Die
Genehmigungsplanung übernahm ein Architekt. Die Kosten für eine
Ausführungsplanung und Überwachung der Bauarbeiten dagegen wollte sich die
Klägerin sparen.

Die Entwässerung des Flachdachs misslang. Die Dachdecker verstießen in
mehrfacher und eklatanter Hinsicht gegen anerkannte Regeln der Technik, so dass
es im Anbau zu massiven Feuchteschäden kam.

Ihren Schaden wollte die Klägerin verständlicherweise von den Dachdeckern
ersetzt erhalten. Sie klagte. Zu ihrer Überraschung gab das Landgericht der
Schadensersatzklage nur teilweise statt. Dem lag Folgendes zugrunde:

Als einen Grund für die Feuchteschäden sah der eingeschaltete Sachverständige
das Fehlen von Ausführungsplänen. Solche Detailpläne hätten es den Handwerkern
gestattet, die neural-gischen Punkte einer Flachdachentwässerung mit –abdichtung
sicher in den Griff zu bekommen. Dass dies nicht gelang, habe sich die Klägerin
jedenfalls teilweise selbst zuzuschreiben, da sie aus Kostengründen auf die
Erstellung einer Ausführungsplanung verzichtet habe. Hierin sah das Landgericht
ein Mitverschulden, was zur Kürzung des Anspruchs um 1/3 führte.

Diese Einschätzung teilte das OLG Hamm und wies die gegen die teilweise
Abweisung der Klage gerichtete Berufung als unbegründet zurück. Urteil des 23.
Zivilsenats vom 20.1.2005 (23 U 16/04)

Praxishinweis
Mit dieser Entscheidung bricht die Rechtsprechung gewissermaßen mit dem
Grundsatz, dass ein Handwerker selbst für das ihm übertragene Gewerk
einzustehen hat und insbesondere wissen muss, auf welche Weise er den
versprochenen Erfolg sicherstellt. Ein Bauherr läuft künftig Gefahr, dass ein
schlecht arbeitender Werkunternehmer einwendet, sein Ergebnis wäre besser
gewesen, wenn der Bauherr für eine vernünftige Fachplanung gesorgt hätte.

Aber nicht alle Gerichte entscheiden so streng wie der 23. Senat in der oben
genannten Entscheidung. So hat das OLG Celle im Urteil vom 21.10.2004 (14 U
26/04, BauR 2005, 397) ausgeführt:

„Ein Handwerker, der das ihm übertragene Gewerk in Kenntnis dessen übernimmt,
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dass es eine Fachplanung des Bauherrn oder seiner Architekten nicht gibt, kann
sich im Fall einer mangelhaften Ausführung der Werkleistung nicht auf ein
Mitverschulden wegen fehlender Planung berufen. Ein Hinweis auf Bedenken
gegen die beabsichtigte Bauausführung ist an den Bauherrn selbst zu richten,
wenn sich dessen Architekt – sei er auch rechtsgeschäftlich bevollmächtigte – den
Bedenken verschließt.“
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